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B9-0402/2023

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Bergkarabach nach 
Aserbaidschans Angriff und den anhaltenden Bedrohungen gegen Armenien
(2023/2879(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine jüngsten Entschließungen zu Bergkarabach, Aserbaidschan und 
Armenien,

– unter Hinweis auf die Waffenstillstandsvereinbarung vom 9. November 2020, die von 
den Staats- bzw. Regierungschefs Russlands, Armeniens und Aserbaidschans 
unterzeichnet wurde,

– unter Hinweis auf die Bemühungen um eine Vermittlung zwischen Armenien und 
Aserbaidschan, die unter der Führung der EU, Frankreichs und Deutschlands 
unternommen wurden,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Dokumente und internationalen Übereinkünfte, 
darunter die Charta der Vereinten Nationen, die Schlussakte von Helsinki vom 1. 
August 1975 und die Erklärung von Alma-Ata vom 21. Dezember 1991,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das Internationale 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, die Genfer 
Konventionen und die dazugehörigen Protokolle sowie das Römische Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik vom 19. September 2023 zur militärischen Eskalation 
Aserbaidschans, vom 21. September 2023 zu den Entwicklungen in Bergkarabach und 
die Rede des Hohen Vertreters vom 21. September 2023 vor dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen zum Thema Bergkarabach,

– unter Hinweis auf die Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates vom 
21. September 2023 zur Lage in Bergkarabach,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) vom 29. September 2023 zur Vertreibung von Menschen aus Bergkarabach,

– unter Hinweis auf die Forderung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen António 
Guterres vom 19. September 2023 nach einer sofortigen Einstellung der 
Feindseligkeiten und die Stellungnahme des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte Volker Türk vom 26. September 2023,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Februar 
2023 über einen Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen zur Anwendung des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (Armenien gegen Aserbaidschan),
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– unter Hinweis auf den am 29. März 2023 von der Europäischen Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarats vorgelegten Bericht zu Aserbaidschan,

– unter Hinweis auf das Memorandum der Menschenrechtskommissarin des Europarats 
vom 21. Oktober 2021 zu den Folgen für humanitäre Hilfe und Menschenrechte nach 
dem Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Armenien und Aserbaidschan im Jahr 
2020 in Bezug auf Bergkarabach,

– unter Hinweis auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Aserbaidschan am 19. September 2023 einen im Voraus 
geplanten militärischen Angriff auf Bergkarabach gestartet hat, dem zahlreiche 
Menschenleben zum Opfer fielen; in der Erwägung, dass am 20. September 2023 ein 
Waffenstillstand vereinbart wurde, die Sicherheit der in Bergkarabach lebenden 
Zivilisten jedoch nicht gewährleistet ist;

B. in der Erwägung, dass dieser Angriff eine grobe Verletzung der Menschenrechte und 
eine eindeutige Verletzung der trilateralen Waffenstillstandserklärung vom 9. 
November 2020 und der Zusagen darstellt, die Aserbaidschan in den von der EU 
vermittelten Verhandlungen gemacht hat;

C. in der Erwägung, dass seit dem 19. September 2023 mehrere derzeitige und frühere 
Amtsträger aus Bergkarabach von aserbaidschanischen Kräften festgenommen wurden;

D. in der Erwägung, dass sich seit der aserbaidschanischen Offensive am 19. September 
2023 mehr als 100 000 Armenier aus Bergkarabach gezwungen sahen, nach Armenien 
zu fliehen;

E. in der Erwägung, dass glaubwürdige Berichte über Plünderungen, Zerstörung, Gewalt 
und Festnahmen durch aserbaidschanische Truppen nach Beginn der Offensive 
vorliegen;

F. in der Erwägung, dass es dringend notwendig ist, der anhaltenden Vertreibung der 
lokalen armenischen Bevölkerung, die einer ethnischen Säuberung gleichkommt, ein 
Ende zu setzen und die Voraussetzungen für ihre sichere Rückkehr nach Bergkarabach 
zu gewährleisten; in der Erwägung, dass die Karabach-Armenier das Recht haben, in 
Würde und Sicherheit in ihrer Heimat zu leben;

G. in der Erwägung, dass Aserbaidschan seit Dezember 2022 den Latschin-Korridor 
blockierte, über den die einzige Straße von Bergkarabach nach Armenien führt, 
wodurch etwa 120 000 Karabach-Armenier ihrer Bewegungsfreiheit und des Zugangs 
zu Nahrungsmitteln, Medikamenten, Hygieneprodukten und anderen Gütern beraubt 
wurden;

H. in der Erwägung, dass Aserbaidschan durch die anhaltende Blockade des Latschin-
Korridors gegen seine internationalen Verpflichtungen gemäß der trilateralen 
Waffenstillstandsvereinbarung vom 9. November 2020 verstoßen hat, nach der 
Aserbaidschan die Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Fracht entlang des 
Korridors in beide Richtungen zu gewährleisten hat;
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I. in der Erwägung, dass diese Blockade und das mehr als neun Monate dauernde gezielte 
Aushungern vor allem gefährdete Gruppen in Bergkarabach, wie Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, traf; in 
der Erwägung, dass dies unter anderem zu einer Zunahme von Fehlgeburten und 
Frühgeburten geführt hat, da Schwangere keinen Zugang zu angemessener Ernährung 
und pränataler Betreuung hatten;

J. in der Erwägung, dass Aserbaidschan auch die Gas- und Stromversorgung der Region 
gedrosselt hat, was sich erheblich auf die Lebensbedingungen in der Region auswirkt, 
einschließlich des Funktionierens von medizinischen Einrichtungen und 
Bildungseinrichtungen; in der Erwägung, dass die medizinischen Einrichtungen in 
Bergkarabach infolge der Blockade nicht über ausreichende Kapazitäten verfügten, um 
die bei dem aserbaidschanischen Angriff verletzten Menschen zu versorgen;

K. in der Erwägung, dass Armenier, die sich zur Flucht gezwungen sehen, Kontrollen, 
Druck und Einschränkungen ausgesetzt sind, wenn sie versuchen, das Gebiet von 
Bergkarabach zu verlassen, einschließlich des Risikos, festgenommen und inhaftiert zu 
werden; in der Erwägung, dass es für Nichtregierungsorganisationen, internationale 
Organisationen und Geber nach wie vor nicht möglich ist, aus Armenien in das Gebiet 
einzureisen, um der Bevölkerung dringend benötigte Hilfe zu leisten;

L. in der Erwägung, dass die sogenannten russischen Friedenstruppen vor Ort ihr Mandat 
nicht erfüllt haben und keine Maßnahmen ergriffen haben, um die Blockade zu beenden 
oder dem militärischen Angriff Aserbaidschans auf Bergkarabach ein Ende zu bereiten;

M. in der Erwägung, dass der Internationale Gerichtshof Aserbaidschan mit Beschluss vom 
22. Februar 2023 (Armenien/Aserbaidschan) angewiesen hat, die freie Durchfahrt durch 
den Latschin-Korridor zu erlauben und alle ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen 
zu ergreifen, um den ungehinderten Verkehr von Personen, Fahrzeugen und Fracht 
entlang des Latschin-Korridors in beiden Richtungen sicherzustellen;

N. in der Erwägung, dass andere Staaten Aserbaidschan politische, diplomatische und 
militärische Rückendeckung gewährt haben, wodurch der Konflikt weiter eskalierte;

O. in der Erwägung, dass der Anführer der Karabach-Armenier, Samwel Schahramanjan, 
am 28. September 2023 ein Dekret unterzeichnet hat, in dem angekündigt wird, dass 
alle staatlichen Institutionen und Organisationen bis zum 1. Januar 2024 aufgelöst 
werden und die selbstproklamierte Republik Bergkarabach (Arzach) aufhören wird zu 
existieren;

P. in der Erwägung, dass Armenien gemäß Nummer 9 der Waffenstillstandsvereinbarung 
für Bergkarabach aus dem Jahr 2020 die Sicherheit der Verkehrsverbindungen zwischen 
dem aserbaidschanischen Kernland und seiner Exklave Nachitschewan gewährleisten 
sollte, wobei diese Verbindungen von Aserbaidschan und der Türkei als „Sangesur-
Korridor“ propagiert und in Äußerungen von Amtsträgern dieser beiden Länder in einer 
Weise benutzt wurden, die Armeniens Souveränität bedroht;

Q. in der Erwägung, dass führende aserbaidschanische Politiker in den letzten Jahren 
mehrfach irredentistische Erklärungen in Bezug auf armenisches Hoheitsgebiet 
abgegeben haben; in der Erwägung, dass die aserbaidschanische Armee in den letzten 
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zwei Jahren mehrfach verschiedene Teile des Hoheitsgebiets Armeniens besetzt und 
zivile Ziele im armenischen Hoheitsgebiet unter Beschuss genommen hat;

R. in der Erwägung, dass das Mandat des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes 
nach wie vor begrenzt ist und es diesem nicht ermöglicht, dem zunehmenden kurz- und 
langfristigen Bedarf und den Folgen der humanitären Notlage umfassend Rechnung zu 
tragen;

S. in der Erwägung, dass frühere Warnungen des Europäischen Parlaments in Bezug auf 
die Lage zu keiner wesentlichen Änderung in der Politik der EU gegenüber 
Aserbaidschan geführt haben;

1. verurteilt aufs Schärfste den im Voraus geplanten militärischen Angriff Aserbaidschans 
auf die Armenier von Bergkarabach und fordert ein sofortiges und vollständiges Ende 
der Gewalt gegen die Bevölkerung dieser Region;

2. hebt hervor, dass dieser Angriff eine grobe Verletzung der Menschenrechte und eine 
eindeutige Verletzung der trilateralen Waffenstillstandserklärung vom 9. November 
2020 und der Zusagen darstellt, die Aserbaidschan in den von der EU vermittelten 
Verhandlungen gemacht hat; fordert alle Konfliktparteien auf, die vollständige 
Umsetzung der am 20. September 2023 vereinbarten Waffenruhe aktiv zu unterstützen 
und sicherzustellen;

3. bedauert, dass bei dem jüngsten Angriff Aserbaidschans Menschen getötet oder verletzt 
wurden, darunter auch infolge einer Explosion in einem Brennstofflager am 25. 
September 2023; bekundet seine Solidarität mit den Karabach-Armeniern, die sich 
gezwungen sahen, aus ihrer Heimat zu fliehen; ist der Ansicht, dass die derzeitige 
Situation einer ethnischen Säuberung gleichkommt, und verurteilt aufs Schärfste die 
Drohungen und Gewalttaten, die von aserbaidschanischen Truppen an der Bevölkerung 
Bergkarabachs begangen wurden;

4. erinnert Aserbaidschan daran, dass es die volle Verantwortung für die Sicherheit und 
das Wohlergehen aller Menschen in Bergkarabach trägt und zur Rechenschaft gezogen 
werden muss; fordert die aserbaidschanischen Staatsorgane nachdrücklich auf, von allen 
Maßnahmen Abstand zu nehmen, die zur Fortsetzung der Vertreibung der lokalen 
Bevölkerung führen könnten; fordert die aserbaidschanischen Staatsorgane auf, die 
sichere Rückkehr der armenischen Bevölkerung nach Bergkarabach zu ermöglichen, 
solide Garantien für den Schutz ihrer Rechte zu bieten und von hetzerischer Rhetorik 
abzusehen, die zur Diskriminierung von Armeniern aufstachelt oder die Armenier unter 
Druck setzt, Bergkarabach zu verlassen; erinnert die aserbaidschanischen Staatsorgane 
daran, dass das Recht auf Rückkehr in die Heimat einen Grundpfeiler der 
internationalen Menschenrechtsnormen bildet; fordert die Staatsorgane Aserbaidschans 
auf, sich in Bezug auf bewährte Verfahren zur Gewährleistung der Rechte der 
ethnischen Armenier eng mit dem Europarat, den Vereinten Nationen, der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und sonstigen internationalen 
Organisationen abzustimmen; fordert Aserbaidschan auf, alle Bewohner von 
Bergkarabach, die seit dem 19. September 2023 festgenommen wurden, einschließlich 
ehemaliger Amtsträger aus der Region, freizulassen;
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5. fordert die sofortige Aufhebung der Blockade des Latschin-Korridors, um die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für Bedürftige in Bergkarabach sicherzustellen und den 
Latschin-Korridor zu öffnen und offen zu halten, da er den Karabach-Armeniern als 
physische Verbindung zu ihrem Land, ihrem Eigentum, ihrer Kultur und ihrem Erbe 
dient; fordert die aserbaidschanischen Staatsorgane nachdrücklich auf, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass geflohene Armenier Zugang 
zu allen notwendigen Informationen darüber erhalten, wie sie wieder dauerhaft nach 
Bergkarabach zurückkehren und alle anderen Rechte auf Eigentum, Sozialleistungen 
und Bildung in vollem Umfang wahrnehmen können, falls sie sich für eine Rückkehr 
entscheiden;

6. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, nachdrücklich auf internationale Garantien 
hinzuarbeiten, mit denen die Sicherheit und das Wohlergehen der in Bergkarabach 
lebenden Armenier und die sofortige Wiederherstellung des uneingeschränkten Zugangs 
humanitärer Helfer zur Region sichergestellt werden; fordert die Schaffung aller 
notwendigen Voraussetzungen für die sichere Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat; 
fordert die rasche Entsendung einer agenturenübergreifenden UN-Mission in 
Bergkarabach, um die Menschenrechts- und Sicherheitslage sowie die Erhaltung 
historischer Kulturerbestätten zu überwachen und zu bewerten; fordert, dass die 
russischen Friedenstruppen umgehend durch eine internationale 
Friedenssicherungsmission ersetzt werden;

7. verurteilt erneut die militärischen Übergriffe Aserbaidschans auf das international 
anerkannte Hoheitsgebiet Armeniens; bekräftigt seine Forderung nach einem Rückzug 
aserbaidschanischer Truppen aus dem gesamten armenischen Hoheitsgebiet; lehnt die 
irredentistischen und hetzerischen Äußerungen des aserbaidschanischen Präsidenten 
und weiterer aserbaidschanischer Amtsträger ab, die mit Drohungen gegen die 
territoriale Unversehrtheit und Souveränität Armeniens einhergehen, einschließlich der 
Äußerungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Sangesur-Korridor, und bringt 
seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck; verurteilt, dass Aserbaidschan während 
dieser Krise von anderen Ländern Rückendeckung erhalten hat, und fordert eine 
Beendigung dieser Unterstützung, um eine weitere Eskalation zu verhindern;

8. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, gezielte Sanktionen gegen Mitglieder der 
aserbaidschanischen Regierung zu verhängen, die für wiederholte Verstöße gegen den 
Waffenstillstand sowie für Menschenrechtsverletzungen in Bergkarabach 
verantwortlich sind; fordert, dass die von den aserbaidschanischen Streitkräften 
begangenen Übergriffe, die Kriegsverbrechen darstellen könnten, untersucht werden; 
fordert eine umfassende Überprüfung der Beziehungen der EU zu Aserbaidschan unter 
Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen und der sich verschlechternden 
Menschenrechtslage im Land; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, eine 
Aussetzung des Visaerleichterungsabkommens mit Aserbaidschan und eine 
Verringerung der Zusammenarbeit mit dem Land in anderen Bereichen in Erwägung zu 
ziehen, falls Aserbaidschan seine Zusagen weiterhin missachtet;

9. hält die an Mitglieder des Europäischen Parlaments gerichteten Äußerungen und 
Drohungen staatlicher aserbaidschanischer Stellen, darunter auch des Botschafters 
Aserbaidschans bei der EU, für nicht hinnehmbar;
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10. verurteilt, dass Präsident Erdogan den bewaffneten Konflikt in Bergkarabach ausnutzt, 
um politische und wirtschaftliche Interessen der Türkei voranzubringen; fordert die 
Türkei auf, einen konstruktiven und verantwortungsvollen Ansatz in Bezug auf die 
territoriale Unversehrtheit Armeniens zu verfolgen und den Frieden in der Region zu 
fördern;

11. lobt den armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan für sein 
Friedensengagement; bekräftigt das Engagement der EU, die Souveränität, Demokratie 
und territoriale Unversehrtheit Armeniens zu unterstützen; verurteilt aufs Schärfste die 
zunehmenden hybriden Versuche Russlands, die politische Lage in Armenien zu 
destabilisieren; begrüßt in diesem Zusammenhang die Entschlossenheit Armeniens, das 
Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu ratifizieren;

12. fordert die EU auf, dem Ersuchen Armeniens um Unterstützung im Rahmen der 
Europäischen Friedensfazilität stattzugeben und ihre humanitäre und finanzielle 
Unterstützung für Armenien, das mit der Ankunft von Zehntausenden von Flüchtlingen 
konfrontiert ist, aufzustocken; fordert die EU angesichts der Unterbrechung der 
schulischen oder universitären Ausbildung Tausender ethnischer Armenier auf, dazu 
beizutragen, Stipendien für evakuierte Schüler und Studierende einzurichten und zu 
finanzieren, damit diese ihre Ausbildung fortsetzen können;

13. vertritt die Auffassung, dass ein echter Dialog zwischen Aserbaidschan, Armenien und 
den Karabach-Armeniern der einzige gangbare Weg ist, und fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, diese Bemühungen zu unterstützen; betont, dass ein umfassendes 
Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan erforderlich ist, das die 
gegenseitige Anerkennung der territorialen Unversehrtheit, Garantien für die Rechte 
und die Sicherheit der armenischen Bevölkerung Bergkarabachs sowie die Freilassung 
von Gefangenen vorsehen muss;

14. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Präsenz vor Ort zu verstärken und die 
humanitäre Hilfe für Menschen, die von Bergkarabach nach Armenien vertrieben 
wurden oder in Bergkarabach leben, aufzustocken;

15. fordert die zivile Mission der EU in Armenien auf, die Entwicklung der Sicherheitslage 
vor Ort genau zu beobachten, dem Europäischen Parlament auf transparente Weise 
Bericht zu erstatten und aktiv zu den Bemühungen um eine Konfliktlösung beizutragen; 
spricht sich dafür aus, das Mandat der Mission der Europäischen Union in Armenien 
(EUMA) auszuweiten und zu stärken und seine Laufzeit zu verlängern; bedauert, dass 
Aserbaidschan nie zugestimmt hat, dass die EUMA auf seinem Hoheitsgebiet eingesetzt 
wird;

16. bringt seine tiefe Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass die Kommission und der 
Rat die regelmäßigen Warnungen des Europäischen Parlaments in Bezug auf die Lage 
in Bergkarabach und die Risiken eines katastrophalen Ausgangs ignoriert haben; 
bedauert, dass die Maßnahmen der EU bisher zu keinerlei positiven Ergebnissen geführt 
haben; fordert den EAD auf, sein Vorgehen im Südkaukasus zu überdenken und das 
einschlägige Personal zu ersetzen;
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17. missbilligt die Entscheidung der ungarischen Regierung, eine gemeinsame Erklärung 
aller EU-Mitgliedstaaten zu blockieren, in der die Militäroperation Aserbaidschans 
gegen die armenische Bevölkerung in Bergkarabach verurteilt wird; fordert den Rat 
nachdrücklich auf, sich geschlossen dafür einzusetzen, dass sich die EU aktiver am 
Schutz der Menschenrechte und der Förderung des Friedens zwischen Aserbaidschan 
und Armenien beteiligt;

18. hält es für fraglich, ob es zweckmäßig ist, die Abhängigkeit der EU von Gasimporten 
aus Aserbaidschan zu erhöhen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, dem 
Verdacht nachzugehen, dass Aserbaidschan in Wahrheit russisches Gas in die EU 
exportiert; fordert die Aussetzung aller Öl- und Gasimporte aus Aserbaidschan in die 
EU im Falle einer militärischen Aggression gegen die territoriale Unversehrtheit 
Armeniens oder erheblicher hybrider Angriffe auf die verfassungsmäßige Ordnung und 
die demokratischen Institutionen Armeniens;

19. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der Republik 
Aserbaidschan, dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der Republik 
Armenien, der Regierung und dem Parlament der Russischen Föderation, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, den Vereinten Nationen 
und dem Europarat zu übermitteln.


